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Bezirkes Rostock festgelegten Plätzen und nur den Bürgern 
gestattet, die im Besitz einer gültigen Zelterlaubnis (Zelt
schein) sind.

(3) In der Grenzzone dürfen Zimmer oder Schlafstellen an 
Feriengäste nur überlassen werden, wenn die Erlaubnis des 
zuständigen Rates der Stadt bzw. der Gemeinde vorliegt.

§5
Öffentliche Einrichtungen

Über die Erteilung der Erlaubnis zur Eröffnung von öffent
lichen Einrichtungen, Erholungsheimen und Ferienlagern im 
Schutzstreifen entscheidet der Vorsitzende des Rates des Krei
ses bzw. Stadtbezirkes nach Zustimmung des zuständigen 
Kommandeurs der Grenztruppen der DDR.

§ 6
Neu- und Erweiterungsbauten

(1) Die Errichtung und Erweiterung von Bauten, Anlagen 
und Einrichtungen im Grenzgebiet ist zulässig, wenn dadurch 
die Sicherheit und Ordnung nicht beeinträchtigt wird.

(2) Standortbestätigungen bzw. -genehmigungen für Bauin
vestitionen sowie Zustimmungen für Baumaßnahmen der Be
völkerung im Schutzstreifen, in der Sperrzone oder unmittel
bar an der offenen Küste erteilt der Vorsitzende des zuständi
gen Rates des Bezirkes; für Bauinvestitionen und für Bau
maßnahmen der Bevölkerung im Schutzstreifen nach Zustim
mung des zuständigen Kommandeurs der Grenztruppen der 
DDR. Die Einholung von Stellungnahmen nach anderen 
Rechtsvorschriften wird davon nicht berührt.

§7
Volkswirtschaftliche Arbeiten

(1) Die Durchführung von Arbeiten sowie die Wartung und 
Instandhaltung von Anlagen und Einrichtungen ist, sofern in 
völkerrechtlichen Verträgen oder Rechtsvorschriften nichts an
deres festgelegt ist, nur bis zur Staatsgrenze zulässig.

(2) Feld-, Wald- und andere volkswirtschaftliche Arbeiten 
im Schutzstreifen sind erlaubnispflichtig.

(3) Die Leiter der land-, forstwirtschaftlichen und anderen 
Betriebe sowie die Vorsitzenden der Genossenschaften sind 
dafür verantwortlich, daß in Übereinstimmung mit den Erfor
dernissen der Sicherheit und Ordnung an der Staatsgrenze die 
Arbeiten im Schutzstreifen langfristig geplant und so vorbe
reitet werden, daß ihre komplexe und zügige Durchführung 
gesichert und die bestmögliche Nutzung der land- und forst
wirtschaftlichen Nutzflächen gewährleistet ist.

§ 8
Arbeitsordnungen

(1) Die Leiter von Betrieben und Einrichtungen sowie die 
Vorsitzenden der Genossenschaften, die im Schutzstreifen, der 
Sperrzone oder unmittelbar an der offenen Küste Arbeits
kräfte einsetzen, haben in den Arbeitsordnungen Maßnahmen 
zur Durchsetzung der Ordnung in den Grenzgebieten festzu
legen ünd deren Einhaltung zu kontrollieren. Sie haben dazu 
mit den Schutz- und Sicherheitsorganen zusammenzuarbeiten.

(2) Die im Abs. 1 genannten Leiter haben die in den Grenz
gebieten eingesetzten Beschäftigten halbjährlich und bei Neu
einstellungen vor der Arbeitsaufnahme über die Ordnung in 
diesen Gebieten zu belehren.

§9
Übergabe von Grundstücken

Grundstücke, die nicht mehr für Maßnahmen zum Schutz 
der Staatsgrenze- benötigt werden, sind an die Rechtsträger, 
Eigentümer oder sonstigen Nutzer zu übergeben. Sofern sich 
diese Grundstücke in Rechtsträgerschaft der Schutz- und Si

cherheitsorgane befinden, hat die Übergabe an den zuständi
gen Rat des Kreises zu erfolgen.

§10
Einrichtung von Jagdgebieten

Im Schutzstreifen sind keine Jagdgebiete einzurichten. Die 
Bedingungen für den Wildabschuß legt der Minister für Na
tionale Verteidigung fest.

§11.
Sorgfaltyspf licht

Rechtsträger, Eigentümer oder sonstige Nutzer von Grund
stücken im Grenzgebiet sind verpflichtet, dafür Sorge zu tra
gen, daß keine Sachen über die Staatsgrenze auf das Hoheits
gebiet eines benachbarten Staates gelangen können. Tiere sind 
so zu halten, daß ein Überlaufen über die Staatsgrenze ver
hindert wird.

II. Abschnitt 
Grenzmarkierung

§12
Vermessung, Markierung und Dokumentation 

der Staatsgrenze
(1) Für die Erhaltung des Verlaufes und der Markierung der 

Staatsgrenze ist der Minister für Nationale Verteidigung ver
antwortlich.

(2) Die personelle, materielle und finanzielle Sicherstellung 
der Vermessungs-, Markierungs- und Dokumentationsarbeiten 
obliegt:

a) dem Ministerium des Innern für die Landgrenze,
b) dem Seehydrographischen Dienst der Deutschen Demo

kratischen Republik für die Seegrenze und die Staats
grenze auf bestimmten Grenzgewässern.

(3) Die Herstellung der Grenzzeichen sowie deren Trans
port zu bestimmten Orten an der Staatsgrenze sind, mit Aus
nahme der schwimmenden Hilfsgrenzzeichen für die Seege
wässer und bestimmte Grenzgewässer, durch die zuständigen 
Räte der Bezirke sicherzustellen.

(4) Die Instandhaltung der Grenzzeichen ist zu gewährlei
sten:

a) durch die zuständigen örtlichen Räte an der Staatsgrenze 
zur Volksrepublik Polen und zur Tschechoslowakischen 
Sozialistischen Republik,

b) durch das Ministerium des Innern an den übrigen Ab
schnitten der Landgrenze und

c) durch den Seehydrographischen Dienst der Deutschen De
mokratischen Republik an der Seegrenze und auf be
stimmten Grenzgewässern.

Bei der Wahrnehmung dieser Verantwortung sind die Fest
legungen der entsprechenden völkerrechtlichen Verträge zu 
berücksichtigen.

(5) Die Verwaltung und Laufendhaltung der Grenzdoku
mentation obliegt dem Ministerium des Innern.

§13
Schutz der Grenzzeichen

(1) Es ist untersagt, Grenzzeichen oder andere für die Kenn
zeichnung des Verlaufes der Staatsgrenze errichtete Zeichen zu 
beschädigen, zu zerstören, in der Lage zu verändern oder 
ohne Erlaubnis zu beseitigen.

(2) Wird durch Baumaßnahmen an Straßen, Wegen, Grenz
wasserläufen oder durch andere notwendige Maßnahmen 
eines der im Abs. 1 genannten Zeichen gefährdet und dessen 
Verlegung oder zeitweilige Entfernung notwendig, haben die 
Leiter der bauausführenden Betriebe oder Einrichtungen 
einen entsprechenden Antrag beim zuständigen Kommandeur 
der Grenztruppen der DDR zu stellen.


